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Niederschrift 
 
über die 1. öffentliche Sitzung der am 9. März 2014 gewählten Gemeindevertretung der 
Stadtgemeinde Oberndorf, welche am Mittwoch, dem 7. Mai 2014, um 19.00 Uhr im Kran-
kenhaus Oberndorf stattgefunden hat. 
 
Tagesordnung: 
 
1. Eröffnung und Begrüßung durch den Bürgermeister, Feststellung der Beschlussfähigkeit; 
    Fragestunde für die Gemeindebürger 
2. Angelobungen in die Gemeindevertretung 
3. Wahl des 5. Stadtrates und Angelobungen in die Gemeindevorstehung 
4. Beschlussfassung der Niederschrift vom 19.02.2014 und der Niederschrift der  
    konstituierenden Sitzung vom 04.04.2014  
5. Berichte des Bürgermeisters 
6. Bericht der/des Vorsitzenden des Überprüfungsausschusses 
7. Jahresrechnung 2013 
8. Stadtgemeinde Oberndorf Immobilien KG – Jahresrechnung 2013 
9. Tourismusverband Oberndorf – Beschlussfassung der Erhöhung der allgemeinen 
    Ortstaxe 
10. Pachtverlängerung Bootshaus der Freiwilligen Feuerwehr Oberndorf 
11. Ankauf von Wertpapieren als Tilgungsträger 
12. Beibehaltung des innergemeindlichen Instanzenzuges 
13. Grundstücksabgleich von Teilflächen der Parzellen 817/3 und 817/13 KG Oberndorf – 
     Kolpingstraße (Stadtgemeinde Oberndorf – Österreichische Post AG) 
14. Grundstücksabgleich von Teilflächen der Parzellen 613/5, 613/6, 615/4, 615/8, 615/10 u. 
     1023/2 KG Oberndorf (Stadtgemeinde Oberndorf – Adelsberger und Gaisbauer) 
15. Subventionen 
16. Aufträge, Anschaffungen 
17. Ehrungen (nachträglich aufgenommen) 
18. Allfälliges    
 
Anwesende: 
 
Bürgermeister Peter Schröder 
2. Vizebürgermeister Otto Feichtner 
Stadträtin Waltraud Lafenthaler 
Stadtrat Dietmar Innerkofler 
Stadtrat  Wolfgang Stranzinger 
GV Dr. Andreas Weiß 
GV Wolfgang Oberer 
GV Ing. Josef Eder 
GV Ing. Florian Moser BSc  
GV Stefan Jäger 
1. Vizebürgermeisterin Sabine Mayrhofer 
Stadtrat Mag.(FH) Hannes Danner 
Stadträtin Caroline Glier 
GV Arno Wenzl 
GV Anna Schick 
GV Peter Illinger 
GV Tobias Pürcher 
Stadtrat Ing. Johann Schweiberer BEd 
GV Christoph Thür 
GV Josef Hagmüller 
GV Maria Petzlberger 
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GV Markus Strobl 
GV Peter Hauser 
 
Entschuldigt abwesend: 
 
GV Marion Reitsamer 
GV Markus Doppler 
 
 
Weiters anwesend: 
Dr. Gerhard Schäffer, Amtsleiter  
Doris Moßhammer, Leitung Finanzverwaltung 
Dipl.-Ing.(FH) Franz Pfaffinger, Bauamt 
 
Schriftführerin: Gabriele Niederstrasser 
 
Es waren 6 Zuhörer anwesend. 
 
 
Verlauf und Ergebnisse der Sitzung: 
 
1. Eröffnung und Begrüßung durch den Bürgermeister, Feststellung der Beschlussfä-
higkeit; Fragestunde für die Gemeindebürger 
 
Bürgermeister Schröder begrüßt die Anwesenden und eröffnet die Sitzung um 19.00 Uhr. Er 
stellt fest, dass aufgrund der Anwesenheit von 23 Gemeindevertretungsmitgliedern die Be-
schlussfähigkeit des Gremiums gegeben ist. Die Tagesordnung zur Sitzung wurde zeitge-
recht und ordnungsgemäß zusammen mit der Einberufung zugestellt, es bestehen dagegen 
keine Einwände.  
 
Ortsfeuerwehrkommandant Mag.(FH) Pitter hat kurzfristig das Anliegen vorgebracht, im 
Rahmen des 150-Jahr-Jubiläums der Freiwilligen Feuerwehr Oberndorf einem verdienten 
Mitglied eine Ehrung der Stadtgemeinde zukommen zu lassen. Daher liegt folgender Dring-
lichkeitsantrag vor: 
 
„Antrag gem. § 25 Abs. 8 Salzburger Gemeindeordnung 1994 i.d.g.F. 
Die unterfertigten Mitglieder der Gemeindevertretung stellen den Antrag, nachfolgenden 
Punkt in die Tagesordnung der Sitzung der Gemeindevertretung am 07.05.2014 gemäß § 25 
Abs. 8 Salzburger Gemeindeordnung 1994 aufzunehmen: Ehrungen 
Oberndorf, 07.05.2014“ 
Unterfertigte: 2. Vizebgm. Otto Feichtner, 1. Vizebgm. Sabine Mayrhofer, GV Maria Petzl-
berger, Stadtrat Wolfgang Stranzinger, Stadtrat Ing. Johann Schweiberer 
 
Der Bürgermeister stellt den Antrag auf Aufnahme dieses Punktes als Tagesordnungs-
punkt 17. (Allfälliges verschiebt sich entsprechend als TOP 18.). 
 
Offene Abstimmung (23 GV anwesend): Die Aufnahme des zusätzlichen Tagesord-
nungspunktes wird einstimmig beschlossen. 
 
Da seitens der anwesenden Zuhörer keine Fragen an den Bürgermeister bestehen, entfällt 
die Bürgerfragestunde. 
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2. Angelobungen in die Gemeindevertretung 
 
Nachdem Herr Mag. (FH) Hannes Danner und Herr Josef Hagmüller bei der konstituierenden 
Sitzung der Gemeindevertretung am 04.04.2014 entschuldigt waren, sind diese in der heuti-
gen Sitzung als Gemeindevertreter anzugeloben.  
 
Bürgermeister Schröder ersucht die Anwesenden sich zu erheben und nimmt die Angelo-
bung vor. Er verliest folgende Gelöbnisformel: 
„Ich gelobe, die Gesetze des Bundes und des Landes Salzburg gewissenhaft zu beachten, 
meine Aufgaben unparteiisch und uneigennützig zu erfüllen, die mir obliegende Verschwie-
genheitspflicht zu wahren und das Wohl der Gemeinde nach bestem Wissen zu fördern.“ 
 
Die Herren Danner und Hagmüller geloben in die Hand des Bürgermeisters „ich gelobe!“. 
 
Bürgermeister Schröder weist ergänzend darauf hin, dass es das Angebot eines Kompakt-
lehrganges für Gemeindevertretungsmitglieder gibt. Wer Interesse hat und alle Module voll-
ständig besucht, dem werden die Kosten seitens der Gemeinde refundiert. 
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3. Wahl des 5. Stadtrates und Angelobungen in die Gemeindevorstehung  
 
Die Wahl des 5. Stadtrates, der nach dem Ergebnis der Gemeindevertretungswahl vom 
09.03.2014 der NOW zufällt, konnte in der konstituierenden Sitzung am 04.04.2014 nicht 
durchgeführt werden, da gem. § 35 Abs. 7 Sbg. GdO 1994 nicht ¾ der Fraktion anwesenden 
waren. Die Wahl ist bei dieser Sitzung nachzuholen. Der Vorschlag für die Wahl des 5. 
Stadtrates steht der NOW zu. 
 
Seitens der NOW wird von GV Thür GV Ing. Schweiberer als 5. Stadtrat vorgeschlagen. 
 
Der Wahlakt wird vollzogen mit folgendem Ergebnis: 2 Stimmen für Ing. Johann Schweibe-
rer, 1 Stimmenthaltung. 
Als Stimmenzähler fungierten die Gemeindevertreter Ing. Florian Moser und Tobias Pürcher. 
 
Bei der konstituierenden Sitzung am 04.04.2014 wurde durch die ÖVP Herr Mag. (FH) Han-
nes Danner in Abwesenheit zum 3. Stadtrat gewählt. 
 
Herr Mag. (FH) Danner und der neugewählte Stadtrat der NOW  GV Ing. Schweiberer sind 
durch den Bürgermeister als Mitglied der Gemeindevorstehung anzugeloben. 
 
Bürgermeister Schröder ersucht abermals sich zu erheben und nimmt die Angelobung vor. 
Er verliest die Gelöbnisformel wie folgt: 
„Ich gelobe, die Gesetze des Bundes und des Landes Salzburg gewissenhaft zu beachten, 
meine Aufgaben unparteiisch und uneigennützig zu erfüllen, die mir obliegende Verschwie-
genheitspflicht zu wahren und das Wohl der Gemeinde nach bestem Wissen zu fördern, 
auch in meiner Eigenschaft als Stadtrat.“ 
 
Die Herren Danner und Schweiberer geloben in die Hand des Bürgermeisters „ich gelobe!“. 
 
Bürgermeister Schröder gratuliert zur Wahl und wünscht alles Gute. 
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4. Beschlussfassung der Niederschrift vom 19.02.2014 und der Niederschrift der kon-
stituierenden Sitzung vom 04.04.2014 
 
Der Bürgermeister stellt den Antrag, die Protokolle der Gemeindevertretungssitzungen 
vom 19. Februar und 4. April 2014 zu beschließen. 
 
Offene Abstimmung (23 GV anwesend): Wird einstimmig beschlossen. 
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5. Berichte des Bürgermeisters 
 
5.1. Termine allgemein 
Bürgermeister Schröder lädt zur Teilnahme ein: 
1. FAIRES Frühstück, 10.05.2014, 09.00 bis 11.00 Uhr, Rupertusplatz Laufen 
2. Besuch Erzbischof, 10.05.2014, 18.00 Uhr  
 
5.2. Sitzungstermine 
Sozialausschuss 21.05.2014, 19.00 Uhr 
Bauausschuss 28.05.2014, 19.00 Uhr 
AG Verkehr  12.06.2014, 19.00 Uhr 
 
5.3. Niederschriften von Sitzungen – zukünftige Verteilung  
Es wird vorgeschlagen, in Zukunft die Niederschriften der öffentlichen Sitzungen der Ge-
meindevertretung und der Ausschüsse allen Gemeindevertretern per E-Mail zuzusenden. 
Die Niederschriften erhalten den Vermerk „Entwurf vor Beschlussfassung durch die Gemein-
devertretung“ und sind nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Die Veröffentlichung der Nieder-
schriften erfolgt erst nach der Beschlussfassung durch das jeweilige Gremium bzw. Organ. 
Nicht öffentliche Teile von Protokollen (z. B. Personalangelegenheiten in Gemeindevor-
standssitzungen etc.) werden nicht versandt. 
 
5.4. Geschäftsordnung der Gemeindevertretung 
Die Gemeindevertretung erhält als Anlage zur Niederschrift dieser Sitzung die Geschäftsord-
nung der Gemeindevertretung. 
 
5.5. Schreiben Peter Heinz Niederreiter 
Seitens Herrn Niederreiter ist an die Gemeindevertretung und den Bürgermeister ein Schrei-
ben hinsichtlich Lärmbelästigung durch die Schachtabdeckung des Regenwasserkanales in 
der Nähe seines Objektes Salzburger Straße 155 ergangen. Die entsprechende Prüfung der 
Sachlage wurde von mir bereits in Auftrag gegeben. 
 
5.6. Schulung für Überprüfungsausschuss-Mitglieder 
Die Verwaltungsakademie bieten im Herbst Schulungstermine zum Thema „Aufgaben des 
Überprüfungsausschusses“ an. Die Termine in der Verwaltungsakademie Salzburg-Aigen 
sind für 13. und 20. Oktober, jeweils von 18.00 – 22.00 Uhr anberaumt. Die Teilnahmege-
bühr von € 76,-- pro Person trägt die Gemeinde. Die Ausschreibung ist  dem Protokoll ange-
fügt! 
 
Stadtrat Mag.(FH) Danner erkundigt sich nach dem Stand der Angelegenheit „Verkehrsspie-
gel Schmiederer“ gegenüber Gasthof Bauernbräu.  
 
DI(FH) Pfaffinger informiert, dass eine straßenrechtliche Verhandlung stattgefunden hat und 
die Möglichkeit der Anbringung eines Verkehrsspiegels besteht. Die Kosten dafür haben die 
Anrainer zu tragen. Bis heute hat ihrerseits jedoch niemand im Amt vorgesprochen. 
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6. Bericht der/des Vorsitzenden des Überprüfungsausschusses  
 
Obfrau GV Maria Petzlberger berichtet wie folgt (Text per Mail erhalten und eingefügt): 
„Der Überprüfungsausschuss hat die Kassastände der Stadtgemeinde Oberndorf, der Ver-
waltungsgemeinschaft Seniorenhäuser Oberndorf  Bürmoos und der Stadtgemeinde Obern-
dorf Immobilien KG auf ihre Übereinstimmung kontrolliert. 
Zum Jahresabschluss der Stadtgemeinde Oberndorf, der Verwaltungsgemeinschaft Obern-
dorf  Bürmoos und der Stadtgemeinde Oberndorf Immobilien KG gab es einige Fragen, die 
von Doris Moßhammer fachfraulich und für alle verständlich erläutert und beantwortet wur-
den. 
Ein zusätzlicher Überprüfungsausschusstermin wurde meinerseits angeregt und angenom-
men, um Zeit zu haben, Teilbereiche genauer anzuschauen und noch nicht beantwortete 
Fragen zu beantworten.  
Danke an Doris Moßhammer und ihr Team für die gute Zusammenarbeit. 
Der Jahresabschluss wird vom Überprüfungsausschuss einstimmig der Gemeindevertretung 
zur Beschlussfassung empfohlen.“ 
 
Der Bericht wird einhellig zur Kenntnis genommen. 
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7. Jahresrechnung 2013 
 
Die Unterlagen wurden den Fraktionsvorsitzenden und den beiden Vizebürgermeistern in 
Papierform zur Vorbereitung übermittelt. Jedes Mitglied der Gemeindevertretung erhielt mit 
dem Amtsbericht gesondert eine Zusammenstellung für die Jahresrechnung 2013. 
 
Bürgermeister Schröder erläutert nachstehende Unterlage mittels Powerpoint-Präsentation. 
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Zur Entwicklung der Darlehen bzw. zum Schuldenstand wird vom Bürgermeister ergänzend 
festgehalten: 2013 ist die PTS dazugekommen. Der Gesamtstand beträgt rund 11 Mio. Euro, 
bereinigt um den von den Einzugsgemeinden durch ihren Schüleranteil zu zahlenden Betrag 
(PTS, HS) von 2 Mio. Euro, ergibt sich in der Schuldenkategorie I (Erl.: zu mehr als 50 % aus 
allgemeinen Deckungsmitteln) und II (Erl: durch Einnahmen von mind. 50 % der ordentlichen 
Ausgaben gedeckt) eine Nettoschuldbelastung von 9,9 Mio. Euro. In der Schuldenkategorie 
III (Erl.: Schulden für andere Gebietskörperschaften) finden sich die vom Bund zu tragenden 
Schulden von 5,9 Mio..  
 
Ergänzende Information des Amtes: Haftungen und Dauerschuldverpflichtungen beziehen 
sich auf die Abwässer-Überleitung nach Siggerwiesen, die Stadthalle, das SPZ und das Se-
niorenwohnhaus (Stadthalle, SPZ und SWH = Mietverhältnisse).  
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Bürgermeister Schröder resümmiert: Wir haben sparsamst gehaushaltet. Die Finanzierung 
des Grundstückes für den Rathaus-Neubau erfolgt aus angesparten Mitteln (ca. 2/3) und 
einem Darlehen von € 380.000,-- (ca. 1/3). Dies ist das einzige Darlehen incl. PTS- u. HS-
Darlehen, welches in den letzen Jahren aufgenommen wurde. Alle anderen Investitionen, 
auch in den Jahren davor, konnten aus Eigenmitteln bedeckt werden. 
Der Dank geht an das Buchhaltungsteam und an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
Rathaus, die sehr kostenbewusst gearbeitet haben (z. B. Förderansuchen Kalvarienbergka-
pelle u. –stiege: 2/3 der. Gesamtsanierung wurden gefördert). 
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Bürgermeister Schröder ersucht um Wortmeldungen. 
 
GV Dr. Andreas Weiß: Die Jahresrechnung dokumentiert die gute Arbeit des Amtes. Sie 
steht für ein vernünftiges Wirtschaften und langfristiges Handeln.  
 
GV Thür dankt für die Ausführungen im Überprüfungsausschuss. Er hat den Schuldenstand 
(Darlehenssummen, Haftungen, Dauerschuldverhältnis, Steg-Leasing etc.) näher betrachtet 
und möchte die Summe von € 37 Mio. im Raum stehen lassen, was eine große Summe dar-
stellt. Grundsätzlich stimmt die NOW der Jahresrechnung zu. Der eingeschlagene Weg sollte 
beibehalten werden. 
 
Bürgermeister Schröder hätte gerne einen Alternativvorschlag. Der Schuldenstand begrün-
det sich u. a. im Stadthallenbau zwischen 2000 und 2003. Dies war ein Gemeindevertre-
tungsbeschluss. Hier wurde um GAF-Förderung gekämpft. Derzeit ergibt sich aufgrund der 
niedrigen Zinsen eine günstigere Belastung von errechneten € 700,-- täglich. Die Halle dient 
jedoch der Infrastruktur unserer Stadt und ist nicht wegzudenken. 
Die Höhe der Haftungen ist auf den Kanalbau (war aufgrund gesetzlicher Änderungen not-
wendig) und die Überleitung nach Siggerwiesen zurückzuführen. 
Zum Schuldenstand Schulbauten: In den Kategorien I und II liegt unsere Hauptbelastung (zu 
50 % aus Gebühren gedeckt), die Kategorie III ist durch den Bund gedeckt. Doch diese Inf-
rastrukturmaßnahmen machen Oberndorf aus – daher auch „Zentralort im nördlichen Flach-
gau“. 
 
GV Petzlberger hält für die Grünen die Zustimmung zur Jahresrechnung fest. 
 
Stadtrat Mag.(FH) Danner dankt ebenfalls für die geleistete Arbeit und fasst zusammen: Die 
Jahresrechnung ist eine Darstellung der Beschlüsse des abgelaufenen Jahres, die nicht alle 
einstimmig waren. Verwundert sei er darüber, dass bei den angesparten Wertpapieren Kurs-
verluste ausgewiesen sind und bei den Fremdwährungskrediten nicht. Die ÖVP stimmt je-
doch der Jahresrechnung zu. 
 
GV Hauser befindet die Jahresrechnung für in Ordnung und begrüßt die Korrektheit. Er fin-
det, dass für den Bereich Sport wenig aufgewendet wurde und wünscht sich, der Jugendar-
beit mehr Mittel zur Verfügung stellen zu können. 
 
Bürgermeister Schröder erklärt zu dieser Anmerkung, dass die tatsächlichen Investitionen in 
die Jugendarbeit in der Darstellung vielleicht etwas undeutlich erkennbar sind, denn die Be-
träge, die an die Sportvereine ausbezahlt werden, sind vorwiegend für Jugendförderung ge-
dacht. Auch Infrastruktureinrichtungen wie die Stadthalle gehören dazu (kostenlose Hallen-
benützung für Vereine). Die großzügige Sportförderung der Gemeinde wird von den Verei-
nen laufend bescheinigt. 
 
Da keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, stellt der Bürgermeister den Antrag, die Jah-
resrechnung 2013 der Stadtgemeinde Oberndorf zu beschließen. 
 
Offene Abstimmung (23 GV anwesend): Wird einstimmig beschlossen. 
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8. Stadtgemeinde Oberndorf Immobilien KG – Jahresrechnung 2013 
 
Die Unterlagen wurden den Fraktionsvorsitzenden und den beiden Vizebürgermeistern in 
Papierform zur Vorbereitung übermittelt. Jedes Mitglied der Gemeindevertretung erhielt mit 
dem Amtsbericht gesondert eine Zusammenstellung für die Jahresrechnung 2013, welche 
von Frau Moßhammer anhand nachstehender Unterlage erläutert wird. 
 

 
 
Da keine Wortmeldungen vorliegen, stellt der Bürgermeister den Antrag, die vorliegende 
Jahresrechnung 2013 der Stadtgemeinde Oberndorf Immobilien KG zu beschließen. 
 
Offene Abstimmung (23 GV anwesend): Wird einstimmig beschlossen. 
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9. Tourismusverband Oberndorf – Beschlussfassung der Erhöhung der allgemeinen 
Ortstaxe 
 
Folgender Amtsbericht liegt vor: 
„Gem. § 5 des Salzburger Ortstaxengesetzes 2012 wird durch die Vollversammlung des 
Tourismusverbandes auf Antrag des Ausschusses die Höhe der allgemeinen Ortstaxe in 
Gemeinden, in denen ein Tourismusverband besteht, durch Verordnung festgesetzt. Vor der 
Festsetzung ist eine Stellungnahme der Gemeindevertretung, auf deren Gebiet sich der Tou-
rismusverband erstreckt, einzuholen. 
 
Mit Schreiben vom 03.04.2014 wurde durch den Tourismusverband Oberndorf mitgeteilt, 
dass der Ausschuss des Tourismusverbandes mehrheitlich für die Erhöhung der allgemeinen 
Ortstaxe von € 0,50 auf € 0,70 gestimmt hat, da seit 2011 keine Erhöhung stattgefunden hat.  
 
Der Tourismusverband ersucht um Beschlussfassung gem. § 5 Abs. 1 Salzburger Ortsta-
xengesetz 2012.“ 
 
Der Bürgermeister stellt den Antrag, die Erhöhung der allgemeinen Ortstaxe von € 0,50 
auf € 0,70 lt. Antrag des Tourismusverbandes Oberndorf zu beschließen. 
 
Offene Abstimmung (23 GV anwesend): Wird einstimmig beschlossen. 
 
Weiters muss für den Finanzkontrollausschuss des Tourismusverbandes gem. § 20 Sbg. 
Tourismusgesetz ein Mitglied der Gemeindevertretung namhaft gemacht werden. Für diese 
Funktion wird seitens des Bürgermeisters Stadtrat Wolfgang Stranzinger vorgeschlagen. 
 
Der Bürgermeister stellt den Antrag, Stadtrat Wolfgang Stranzinger in den Finanzkon-
trollausschuss des Tourismusverbandes zu entsenden. 
 
Offene Abstimmung (23 GV anwesend): Wird einstimmig beschlossen. 
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10. Pachtverlängerung Bootshaus der Freiwilligen Feuerwehr Oberndorf 
 
Folgender Amtsbericht liegt vor: 
„Mit Beschlussfassung vom 21.04.2004 wurde für das Bootshaus der Freiwilligen Feuerwehr 
Oberndorf ein Pachtvertrag mit der Republik Österreich – Öffentliches Wassergut betreffend 
der Parz. 1065/1 abgeschlossen. Der Vertrag hatte eine Laufzeit von 01.01.2004 bis 
31.12.2008. Mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 22.04.2009 wurde der Pachtvertrag 
bis 31.12.2013 verlängert.  
 
Das Pachtverhältnis soll nunmehr vom 01.01.2014 bis 31.12.2018 verlängert werden. Für 
den Zeitraum wird ein jährliches Benützungsentgelt von € 295,57 (alt: € 268,-) einschl. der 
Umsatzsteuer und wertgesichert nach dem VPI 1976 Oktober 2013 festgesetzt. Alle anderen 
Vertragsbestimmungen bleiben unverändert.“ 
 
Der Bürgermeister stellt den Antrag, die Verlängerung des Vertrages vom 01.06.2004 
betreffend des Bootshauses der Freiwilligen Feuerwehr Oberndorf zu den oben ge-
nannten Bedingungen zu beschließen.  
 
Offene Abstimmung (23 GV anwesend): Wird einstimmig beschlossen. 
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11. Ankauf von Wertpapieren als Tilgungsträger 
 
Folgender Amtsbericht liegt vor: 
„Die Stadtgemeinde Oberndorf hat als Tilgungsträger für den endfälligen CHF-Kredit ein 
Wertpapierdepot. Im Jahr 2014 sollten folgende Wertpapierkäufe anhand von aktuellen Zah-
len getätigt werden, um dem Ansparziel bis zur Endfälligkeit des CHF-Kredites gerecht zu 
werden: 
 
Fälligkeit des CHF-Kredites: 30.06.2027 
 
Saldo CHF-Kredit per 27.03.2014    CHF 1.251.352,04 
 
Kurs per 23.04.2014      EUR 1.025.278,20 
abzügl. Kurswert Wertpapierdepot per 23.04.2014  EUR    208.206,48 
abzügl. Kontostand WP-Verrechnungskonto  EUR        5.203,19 
 
Ansparerfordernis bis 30.06.027 (14 Perioden)  EUR    811.868,53 
Jährliche Ansparung, Rendite 1,5% nach KEST  EUR      52.546,83  
 
Bei Ansparung von jährlich EUR 57.000,00 wird auf ein Kursrisiko bis 1,14375 bei gleichblei-
bender Rendite von netto 1,5% als zusätzliche Sicherheit bis zum Erreichen des Ansparzie-
les ausreichend Rücksicht genommen. 
 
Empfehlung Ankauf Wertpapiere: 
3,4% Bundesanl. 12-22/2/144A – ISIN: AT0000A0U3T4 zum Kurswert von insgesamt  
EUR 57.000,00 (inkl. Kaufspesen) 
 
Letzter Preis (Kurs)      110,25 
Kupon:        3,4% p.a. 
Kupontermin:       22.11. 
Rendite p.a. vor KESt (Kurs berücksichtigt):   2,07662% p.a. 
Rendite p.a. nach KESt (Kurs berücksichtigt):  1,55747% p.a.“ 
 
Da keine Wortmeldungen vorliegen, stellt der Bürgermeister den Antrag, den empfohlenen 
Wertpapierankauf zum Kurswert von insgesamt € 57.000,-- zu beschließen. 
 
Offene Abstimmung (23 GV anwesend): Wird einstimmig beschlossen. 
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12. Beibehaltung des innergemeindlichen Instanzenzuges 
 
Folgender Amtsbericht liegt vor: 
„Durch das Amt der Salzburger Landesregierung, Abteilung 11 (Gemeinderecht), wurde mit 
Schreiben vom 31.01.2014 auf die Neuregelung des Instanzenzuges im eigenen Wirkungs-
bereich der Gemeinden durch die Einführung der Landesverwaltungsgerichtsbarkeit infor-
miert. Das zitierte Schreiben wurde mit diesem Amtsbericht zur Informationen an die Ge-
meindevertreter übermittelt.  
 
Wie im genannten Schreiben festgehalten, hat die neugewählte Gemeindevertretung bis 
spätestens 30.06.2014 den Beschluss zu fassen, ob über den 01.01.2015 hinaus ein zwei-
gliedriger Instanzenzug beibehalten werden soll.“ 
 
Der Bürgermeister stellt den Antrag, dass die Beibehaltung des innergemeindlichen In-
stanzenzuges für die Funktion als Berufungsbehörde gem. § 99 Abs. 3 Sbg. GdO 1994 
i.d.g.F. nicht beschlossen wird.  
 
Offene Abstimmung (23 GV anwesend): Die Beibehaltung des innergemeindlichen In-
stanzenzuges wird einstimmig abgelehnt. 
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13. Grundstücksabgleich von Teilflächen der Parzellen 817/3 und 817/13 KG Oberndorf 
– Kolpingstraße (Stadtgemeinde Oberndorf – Österreichische Post AG) 
 
Folgender Amtsbericht des Bauamtes liegt vor: 
„Bei der seinerzeitigen Bauplatzerklärung aus dem Jahre 1976 in Zusammenhang mit dem 
Neubau des Post- und Vermittlungsstellengebäudes wurde eine Grundabtretungsfläche fest-
gelegt. Die Abtretung wurde von der Stadtgemeinde Oberndorf durchgeführt, jedoch wurden 
die Grundgrenzen entsprechend der Nutzung in der Natur nicht bereinigt. Die Grundgrenzen 
betreffen die Bereinigung der Straßenflächen entsprechend dem vorliegenden Teilungsplan 
des Ingenieurkonsulenten für Vermessungswesen Dipl.-Ing. Moßhammer vom 13.09.2013, 
GZ 4431, und zwar wie folgt: 
 1. Übernahme der Teilfläche 1 in einem Ausmaß von 78 m² aus Gst. 817/3 
     ins öffentliche Gut (Gst. 817/13). 
 2. Entlassung der Teilfläche 2 in einem Ausmaß von 2,0 m² aus Gst. 817/13  
     aus dem öffentlichen Gut. 
Um die grundbücherliche Eintragung durchführen zu können, ist für diese Entlassung aus 
dem Öffentlichen Gut bzw. Aufnahme in das Öffentliche Gut ein formeller Beschluss erfor-
derlich.“ 
 
Die Kosten für die Grundstücksübertragung trägt die Post. 
 
Der Bürgermeister stellt den Antrag, Folgendes zu beschließen:  
a) Die zivilrechtliche Vereinbarung über die Grundgrenzenbereinigung,  
b) den Grundstücksabgleich, wie oben beschrieben und aus den planlichen   
Darstellungen zu entnehmen, für das Teilstück 2 aus 817/13 KG Oberndorf u. die Auf-
hebung der Widmung für den Gemeingebrauch (Entlassung aus dem Öffentlichen 
Gut),  
c) weiters für das Teilstück 1 aus Gst. 817/3 KG Oberndorf die Widmung für den Ge-
meingebrauch (Aufnahme in das Öffentliche Gut). 
 
Offene Abstimmung (23 GV anwesend): Wird einstimmig beschlossen. 
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14. Grundstücksabgleich von Teilflächen der Parzellen 613/5, 613/6, 615/4, 615/8, 
615/10 u. 1023/2 KG Oberndorf (Stadtgemeinde Oberndorf – Adelsberger und Gais-
bauer) 
 
Folgender Amtsbericht des Bauamtes liegt vor: 
„Im Zuge der Straßensanierungsarbeiten der Keltenstraße wurde ersichtlich, dass die effekti-
ve Verkehrsfläche und der Zustand der tatsächlichen Nutzung der F. X. Gruber-Straße und 
Keltenstraße in der Natur nicht mit den Grundstücksgrenzen übereinstimmt. Mit den be-
troffenen Anrainern wurde diesbezüglich eine zivilrechtliche Vereinbarung zur Grundgren-
zenbereinigung in Form eines Vertrages getroffen. Dieser liegt zur Beschlussfassung vor. 
Auf Grundlage der Vermessungsurkunde, erstellt von Dipl.-Ing. Constantini & Partner, Neu-
markt am Wallersee, vom 10.02.2014, GZ 3747T, soll die Grundgrenzenbereinigung wie folgt 
durchgeführt werden: 
 1. Übernahme des Teilstückes 1 in der Größe von 2,0 m² aus Gst. 613/5 ins 
                  Öffentliche Gut (Gst. 615/8). 
 2. Übernahme des Teilstückes 2 in der Größe von 8,0 m² aus Gst. 613/6 ins 
                  Öffentliche Gut (Gst. 615/8). 
 3. Übernahme des Teilstückes 4 in der Größe von 4,0 m² aus Gst. 615/4 ins 
                  Öffentliche Gut (Gst. 615/8). 
 4. Entlassung des Teilstückes 3 in der Größe von 8,0 m² aus Gst. 615/8 aus 
                  dem Öffentlichen Gut. 
 
Um die grundbücherliche Eintragung durchführen zu können, ist für diese Entlassung aus 
dem öffentlichen Gut bzw. Aufnahme in das öffentliche Gut ein formeller Beschluss erforder-
lich.“ 
 
Der Bürgermeister stellt den Antrag, Folgendes zu beschließen: 
a) Die zivilrechtliche Vereinbarung über die Grundgrenzenbereinigung,  
b) den Grundstücksabgleich, wie oben beschrieben und aus den planlichen  
Darstellungen zu entnehmen, für das Teilstück 4 aus 615/8 KG Oberndorf u. die Auf-
hebung der Widmung für den Gemeingebrauch (Entlassung aus dem Öffentlichen 
Gut), 
c) weiters für das Teilstück 1 aus Gst. 613/5, das Teilstück 2 aus Gst. 613/6 und das 
Teilstück 4 aus Gst. 615/4, alle KG Oberndorf, die Widmung für den Gemeingebrauch 
(Aufnahme in das Öffentliche Gut). 
 
Offene Abstimmung (23 GV anwesend): Wird einstimmig beschlossen. 
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15. Subventionen 
 
Klimabündnisbeitrag 2014 
Die Regionalstelle Salzburg von Klimabündnis Österreich ersucht mit Schreiben vom 
25.03.2014 um Auszahlung des Klimabündnisbeitrages in der Höhe von € 1.255,24 für das 
laufende Jahr. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus dem Anteil für die regionale Arbeit 
(€ 527,62), dem Beitrag für die Bündnispartnerschaft in Rio Negro (€ 527,62) und dem inter-
nationalen Beitrag (€ 200,-). 
 
Der Bürgermeister stellt den Antrag, die o. a. Subvention zu beschließen. 
 
Offene Abstimmung (23 GV anwesend): Wird einstimmig beschlossen. 
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16. Aufträge, Anschaffungen 
 
Folgender Amtsbericht des Bauamtes liegt vor: 
„Umbauarbeiten Feuerwehrhaus 
Beauftragung der Planungsleistungen, Ausschreibung und örtliche Bauaufsicht 
Aufgrund der beengten Verhältnisse und der schweren Gängigkeit der Tore ist es erforder-
lich, das Feuerwehrhaus umzubauen bzw. auszubauen. Für die Planungsleistungen samt 
Entwurfsplanung, Einreichplanung und Werkplanung sowie für die Ausschreibung der Ge-
werke für die örtliche Bauaufsicht wurde ein Angebot der Firma Bauplan, Baumeister Ing. 
Johann Bruckmoser, eingeholt. Die Vergabesumme beträgt netto € 17.500,--.“ 
 
Die Gesamtbaumaßnahmen werden rund € 180.000,-- betragen, sie werden im Bauaus-
schuss vorgestellt.  
 
Der Bürgermeister ersucht um Freigabe der vorangeführten Leistungen. Es liegt nur ein An-
bot vor, was bei dieser Höhe auch üblich ist. Überdies ist die Fa. Bauplan mit der Sache be-
reits befasst. 
 
Der Bürgermeister stellt den Antrag, die Beauftragung der Fa. Bauplan gem. vorliegen-
dem Angot zu beschließen. 
 
Offene Abstimmung (23 GV anwesend): Wird einstimmig beschlossen. 
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17. Ehrungen (nachträglich aufgenommen) 
 
Folgender Amtsbericht liegt vor: 
„Vom Kommandanten der FF Oberndorf, Herrn Mag.(FH) Andreas Pitter, wurde am 6. Mai 
2014 der Antrag gestellt, dem Feuerwehrmitglied Oberlöschmeister Andreas Umlauf auf 
Grund seiner besonderen Verdienste für die FF Oberndorf eine Auszeichnung durch die 
Stadtgemeinde Oberndorf zukommen zu lassen. 
 
Begründet wird dieser Antrag wie folgt: 
„Oberlöschmeister Andreas Umlauf ist seit 01.03.2000 Mitglied der FF Oberndorf. In den 
Jahren 2002 bis Ende 2006 bekleidete er die Funktion eines Schriftführers, von 2003 bis 
2008 war Herr Umlauf Gruppenkommandant und von 2008 bis 2010 Gerätewart. 
Neben diesen ehrenamtlich geleisteten Stunden hat sich Oberlöschmeister Umlauf in den 
letzten drei Jahren für die Vorbereitungsarbeiten zur 150-Jahr-Feier der FF Oberndorf in ei-
nem hohen Maße außerordentlich engagiert. Seine Erfolge reichen dabei vom Lukrieren von 
Sponsoren zur Mitfinanzierung von Fahrzeugen, Ausrüstung und Gerätschaften, über die 
Repräsentation der Feuerwehr Oberndorf und der Stadtgemeinde in regionalen und überre-
gionalen Medien bis hin zum Botschafter Oberndorfs weit über die Landesgrenzen hinaus in 
dem erstmals stattfindenden Zusammentreffen aller ältesten Feuerwehren Österreichs in 
Oberndorf. 
 
Auf Grund seiner o. a. Verdienste wird gem. den Satzungen für die Verleihung von Aus-
zeichnungen vorgeschlagen, Herrn Andreas Umlauf das „Ehrenzeichen der Stadtgemeinde 
Oberndorf in Bronze“ zu verleihen.“  
 
Bürgermeister Schröder ergänzt, dass es seitens der Feuerwehr keine offizielle Auszeich-
nung für diese Verdienste gibt und es ein Zeichen der Anerkennung wäre, diesem Antrag 
stattzugeben. 
 
Der Bürgermeister stellt den Antrag, die Verleihung des Ehrenzeichens der Stadtge-
meinde in Bronze an Oberlöschmeister Andreas Umlauf zu beschließen. 
 
Offene Abstimmung (23 GV anwesend): Wird einstimmig beschlossen. 
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18. Allfälliges 
 
Zu diesem Tagesordnungspunkt wurden einige Anfragen gestellt, Anmerkungen und 
Anregungen vorgetragen und vom Bürgermeister wie folgt beantwortet:  
 
Zur Tagesordnung der nächsten Bauausschuss-Sitzung (1. Vizebgm. Mayrhofer): 
Wird eine große Tagesordnung sein – Themen: Sportflächen f. OSK, neues Rathaus, Projekt 
„Stille Nacht“ etc.. 
 
Teilnehmer an Ausschreibung EuRegio-Projekt „Innenstadtentwicklung Oberndorf-Laufen“ 
(1. Vizebgm. Mayrhofer):  
Anzahl der Anbieter nicht bekannt, Bestbieter: Architekten Mayr & Seidl aus Salzburg. 
 
Neuerliche Prüfung Errichtung Kreisverkehr Nußdorfer Straße (1. Vizebgm. Mayrhofer): 
Klare Stellungnahme der Straßenverwaltung, Ing. Mayr, dass Kreisverkehr hier nicht in Fra-
ge kommt, würde nicht der StVO entsprechen, da viele Ein- u. Ausfahrten, Parkplatz, Nuß-
dorfer Straße, Fußgängerübergänge etc.. Zu viele Schnittpunkte, daher keine Zustimmung 
bei einer straßenrechtlichen Verhandlung zu erwarten. 
 
Derzeitiger Stand Errichtung SPAR in Ziegelhaiden (GV Thür): 
Raumordnungsverfahren läuft. 
 
Geh- u. Fahrverbot Loipferding (GV Thür): 
Diskussion wurde im Regionalverband geführt. Für die rechtliche Klärung wird es einen Ter-
min mit den zuständigen Behörden geben, Haftungsfrage ist ein Kriterium, Haftungsüber-
nahme wird seitens Bürgermeister abgelehnt (andere Gemeinde, private, geförderte Wege 
etc.). Rigorose Wegsperre ist ein Problem, Grundeigentümer sind natürlich zu hören. 
 
Wunsch der Veröffentlichung von Amtsberichten im Internet, da Protokolle erst nach der Be-
schlussfassung veröffentlicht werden (GV Thür erhielt Auskunft von Dr. Sieberer, Land Salz-
burg, dass dies möglich sei): 
Es ist zu unterscheiden zwischen Amtsbericht und Niederschrift, eine Niederschrift muss vor 
Veröffentlichung beschlossen werden. GV Thür stellt Schreiben von Dr. Sieberer zur Verfü-
gung. Dann wird das Amt von der Abteilung 11, Gemeindeaufsicht, die Rechtsmeinung dazu 
einholen und darüber informieren. 
 
Kennzeichnung Radweg bei Kreuzung mit der Austraße aus Sicherheitsgründen 
(GV Illinger): 
Zuständigkeit – Landesstraßenverwaltung. 
 
Parkplatz-Angebot im Krankenhausbereich (GV Illinger): 
Gesetzliche Vorgaben sind erfüllt, weitere Lösungen in Verbindung mit dem geplanten Ärzte-
zentrum werden gesucht. 
 
2 Veranstaltungseinladungen (GV Strobl): 
„Oberndorf sammelt Fahrradkilometer“ und 
„Fairtrade-Kaffee“ im Gasthaus Bahn am 11.05.14 
 
Ständer mit „großem Buch“ beim Alten Zollhäusl nicht mehr aktuell (GV Petzlberger): 
Wird entfernt, Kulturverein wird sich dort präsentieren (Stadträtin Glier). 
 
Gemeinde-Homepage – Wirtschaftsteil nicht aktuell – aktuelles Wirtschafts-ABC der Wirt-
schaftskammer könnte man veröffentlichen (GV Thür): 
Wird an den Zuständigen im Amt weitergeleitet. 
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„Hochglanzbroschüre“ der SPÖ Oberndorf vom April bezüglich OSK – zit. Artikel ist Beleidi-
gung – es bestehen lediglich Sorgen wegen der Situierung der neuen Sportflächen im 
Hochwassergebiet – im OSK-Vorstand findet keine Parteipolitik statt (Stadtrat Danner): 
Unterstes Wahlkampfniveau seitens der ÖVP kann nicht geleugnet werden – Positionierung 
auch auf der Facebook-Seite des OSK, fällt in die Verantwortlichkeit als für die Agenden des 
OSK  zuständiger Obmann – Lösungspräsentation einen Tag vor der Wahl ist unseriös. Ver-
ein ist gefordert, vernünftige Lösungsvorschläge zu überlegen. 
 
Zum Thema „neue Sportflächen für den OSK – Situierung“ entwickelt sich eine ausführliche 
und teils heftige Diskussion (Lage, Zufahrt, Grundbesitzer, Anbindung ans öffentliche Ver-
kehrsnetz etc.), an der sich vor allem der Bürgermeister, die Stadträte Danner, Innerkofler 
und Stranzinger beteiligen. Auch 2. Vizebgm. Feichtner sowie die Gemeindevertreter Moser, 
Strobl und Eder positionieren sich. Man einigt sich darauf, dass dieses Thema im Bauaus-
schuss am 28. Mai weiter diskutiert werden sollte. Der Bürgermeister erwartet sich auch vom 
OSK, dass Details eingebracht werden. 
 
Ausbildung für neue Gemeindevertreter (GV Wenzl): 
Dank für das Angebot, Empfehlung zur Teilnahme als Basis für eine gute Arbeit in der Ge-
meindevertretung; seine Vorstellungen: Mitgestaltung der Gemeindepolitik – Meinungsbil-
dung – Aufzeigen von Alternativen – Anwendung demokratischer Mittel bei Entscheidungen. 
Objektive und nicht nur oppositionelle Mitarbeit wird vom Bürgermeister begrüßt. 
 
 
Da keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen, schließt der Bürgermeister die Sitzung 
um 20.40 Uhr. 
 
 
Die Schriftführerin:     Der Vorsitzende: 
 
gez. Gabriele Niederstrasser  eh.   gez. Bürgermeister Peter Schröder eh. 
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Mit freundlichen Grüßen 

Gabriele Niederstrasser 
Vorzimmer Bürgermeister 
Stadtgemeinde Oberndorf 
Untersbergstraße 25 
A-5110 Oberndorf b. Sbg.  

Tel.: +43 (0)6272 4225 22 
FAX: +43 (0)6272 4225 14  

Besuchen Sie: www.oberndorf.salzburg.at  
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